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XIV. Gesetzgebul1gsptriode 

A n f r·a g e 

der Abgeordneten D~. WIESINGER~ Dr. Hubine~ Prof. Ermacora 

und Genossen 

an den Bundesminister> für soziate Ver>wattung 

betr>effend unangemeS$ene Er'höhung der Rezeptgebühr um 150 % 

auf S .15. ---

In einer Pressekonferenz des Hauptverhandes der Sozialversicherungs

träge!' hat deren Generatdirektor unverblümt zugegeben, daß für 

die Erhöhung der Rezeptgebühr auf S 15.-- keine N6twsndigkeit 

bestanden hätte~ sondern daß man sich damit eine Erhöhung in 

den nächsten Jahren ersparen wollte. Das bedeutet nichts 

andere8~ als daß man schon jetzt zukünftige Erhöhungen vorweg

genommen hat und das auf Kosten der Versicherten. 

Inder Wiener Zeitung vom 21.3.1978 ist dazu zu lesen: 

"Zur Erhöhung der Rezeptgebühr . von sechs auf seit Anfang dieses 
Jahres 15 S meinte der Generaldirektor des Hauptverbandes, 
Hofl'at Dr. A lois Dragaschnig ~ daß die Gebühr fünf Jahre hindurch 
unverändert gebZieben sei. Bei jährlicher Erhöhung der Rezeptgebühr 
im Ausmaß der Richtsatzerhöhung hätte die Gebühr Anfang 1978 
10~30 S betragen müssen. Faktisch wäre also die Rezeptgebühr 
nicht von 8ech8~ sondern von 10~30 Sauf 15 S erhöht worden. Die 
neue GebUhr werde nun auf "einige Zeit" unverändert bZeiben." 

Diese Erhöhung gaht auf einen Initiativantrag der SPO-Abgeordneten 

Dr'. S'3hranz und Genossen zurüak. Bei den Beratungen dieser Vortage 
. . 

hat Sozia~mini8ter Dr. Weißenberg zugegeben, daß der Initiativ-

antrag auf Ersuahen der AntragsteZZar in seinem Ministerium 

vorbereitet worden ist. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für soziale VerwaZtung foZgende 

A n fra g e : 

1) rvarum haben Sie bei der- Vorbereitung dieses Initiativantrages 

die neue H8he der Rezeptgebühr mit S 15.-- festgesetzt, 

obwohZ Zaut Bereohnungen des Hauptverbandes der SoziaZ

versicherungstrager eine Erh8hung auf 10,30 S ausgereioht 

hätte ? 

2) Welohe Bereohnungen liegen dem Ergebnis Erh8hung der Rezept

gebühr auf S 15.-- zu Grunde? 

3) Welche Rezeptgebühr hätte sioh ergeben, wenn man für die 

Erh8hung das Ausmaß der Richtsatzerh8hungen seit der letzten 

Erh8hung der Rezeptgebühr als Basis de~ Berechnungen heran

gezoge-r, hätte ? 

4) Wie lange wird die Erh8hung der Rezeptgebühr auf S 15.-

für die KY'ankenversiaherungsträger "ausreichen" ? 
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